
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/1/24 93/12/0176
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.01.1996

Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

65/01 Allgemeines Pensionsrecht

Norm

BDG 1979 §128;

BDG 1979 §80 Abs9;

PG 1965 §1 Abs1;

PG 1965 §3;

PG 1965 §6;

Rechtssatz

Zwar zählt das BDG 1979 nicht ausdrücklich auf, wer zum Kreis der Hinterbliebenen iSd § 80 Abs 9 BDG 1979 zählt (vgl

auch § 128 BDG 1979, der diesen Begri@ gleichfalls ohne DeAnition verwendet). Nach Au@assung des VwGH ist aber

das PG, das ua die Versorgung der Hinterbliebenen regelt (§ 1 Abs 1 PG) und insofern auf demselben Schutzzweck

beruht wie § 80 Abs 9 BDG 1979, zu dessen Auslegung heranzuziehen: Demnach zählt ua auch die geschiedene

Ehefrau (der geschiedene Ehegatte) zum Kreis der Hinterbliebenen (vgl § 1 Abs 3 iVm Abs 6 PG).
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